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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Bei der nationalrätlichen Beratung
des Datenschutzgesetzes, dem auch
die Medien unterstellt werden sollen,
gab ein Zielkonflikt zwischen
Persönlichkeitsschutz und Pressefreiheit viel zu reden.

Obwohl es bereits ein Gegendarstellungsrecht
nach einer Veröffentlichung gibt und obwohl
Ehrverletzungen, Rufschädigungen und dergleichen

eingeklagt werden können, genügten diese

rückwirkenden Rechtsmittel der Mehrheit der
zuständigen Nationalratskommission nicht. Sie

wollte auch präventiv die Verbreitung falscher
Informationen verhindern, indem Medienschaffende

künftig eine Einschränkung des

Auskunftsrechtes erst geltend machen könnten,
«wenn dies zum Schutz der freien Meinungsbildung

des Publikums nötig ist». Nur wenn dieser
Nachweis gelingt (was bei der schwammigen und
deshalb kaum praktikablen Formulierung
schwierig sein dürfte), sind Informationsquellen
geschützt, dürfen Einblicke in Publikationsvorhaben

und Datensammlungen, die Medienschaffenden

als persönliche Arbeitsinstrumente
dienen, verweigert werden.

Es liegt auf der Hand, dass solche präventiven
Eingriffe in die verfassungsrechtlich garantierte
Pressefreiheit gefährlich sind und zu einer
Vorzensur entarten können. Zu Recht gilt die
Pressefreiheit als fundamentale Errungenschaft gegenüber

totalitären Staaten. Wo immer sich eine
Diktatur etabliert, wird als eine der ersten Massnahmen

die Zensur eingeführt. In jedem freiheitlichen,

demokratischen und pluralistischen Staat
haben die Medien «eine vitale Funktion als

Animatoren der öffentlichen Diskussion und als
kritische Begleiter staatlichen Handelns» (NZZ).
Deshalb dürfen Fehlleistungen und Missbräu¬

che, die es bei den Medien ebenso

gibt wie in allen anderen Bereichen,
für die Gesetzgeber nicht zur
Richtschnur werden.

Man kann sich des Eindrucks
nicht ganz erwehren, dass den
Medien im Gefolge der Aufdeckung

verschiedener Skandale der letzten Zeit ein Denkzettel

verpasst werden soll. Weil nicht zuletzt
wegen Missbräuchen in politischen Behörden und
Verwaltungen ein griffiges Datenschutzgesetz
notwendig wurde, sollen auch die Medien, die an
der Aufdeckung solcher Missbräuche «schuldig»

waren, an die Kandare genommen werden. Dabei

wird ein grundsätzlicher Unterschied bei den

Datensammlungen und ihrer Verwendung
übersehen: Die Karteien des Bundes und anderer
Behörden wurden teils ohne gesetzliche Grundlagen

und heimlich geführt. Betroffene Personen
wussten davon nichts und konnten deshalb auch
nicht Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes
geltend machen. Die von den Medienschaffenden

in Ausübung ihres Berufes erstellten
Datensammlungen werden jedoch im Hinblick auf die

Veröffentlichung von Daten und Fakten
gemacht. Falls notwendig, können Betroffene jederzeit

reagieren. Werden solche Recherchen zum
vornherein gefährdet und eingeschränkt, dann ist
wohl noch die Meinungsfreiheit geschützt, aber
nicht mehr die Recherchierung von Fakten,
aufgrund deren sich erst Meinungen bilden können.

Der Nationalrat hat letzte Woche die Medienartikel

des Datenschutzgesetzes zur Überarbeitung

zurückgewiesen. Zu hoffen ist, dass er sich

zu einer freiheitlicheren Lösung durchringen
wird.

Mit freundlichen Grüssen
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